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Einladung und Traktandenliste 

 
Die Kirchenverwaltung lädt Sie ein zur ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung am 
 
Donnerstag, 30. April 2026, 19.30 Uhr im Pfarreisaal der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer, Hergiswil 
 
 
 
Traktanden: 
 
1. Begrüssung 
2. Genehmigung Jahresrechnung 2025 

2.1.  Präsentation Bestandesrechnung / Verwaltungsrechnung 
2.2.  Präsentation Investitionsrechnung / Kostenkontrolle 
2.3.  Kenntnisnahme Finanzkennzahlen 
2.4.  Bericht und Antrag Rechnungskommission 
2.5.  Abstimmung über Antrag Kirchenrat 

3. Genehmigung Ergebnisverwendung 
4. Genehmigung der Bauabrechnung Kapelle Hübeli 

4.1. Präsentation Abrechnung 
4.2. Stellungnahme und Antrag Rechnungskommission 
4.3. Abstimmung über Antrag Kirchenrat 

5. Verabschiedung/Begrüssung 
6. Verschiedenes  
 
 
 
Schriftliche Anträge zu den Traktanden müssen 10 Tage vor der Kirchgemeindeversammlung im Besitze 
des Kirchenrates sein. 
Die Unterlagen zu den Traktanden können auf dem Kirchmeieramt auf telefonische Voranmeldung beim 
Kirchgemeindepräsidenten (Tel. 079 511 42 63) eingesehen werden. Das Stimmregister liegt auf. 
Die Rechnung 2025 ist auch online unter www.prrw.ch/orte-raeume/kirchgemeinden zu finden. 
 
Stimmberechtigt sind die römisch-katholischen Schweizerinnen und Schweizer sowie die römisch-
katholischen Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung (Ausweis C), die in der 
römisch-katholischen Kirchgemeinde Hergiswil Wohnsitz haben und das 18. Altersjahr vollendet haben; 
ausgeschlossen ist, wer nach kantonalem Recht von der Stimmfähigkeit ausgeschlossen ist. Der 
Nachweis des Stimmrechts erfolgt durch Eintrag im Stimmregister. 
 
 
 
Hergiswil, im März 2026 KIRCHENRAT HERGISWIL 
  

http://www.prrw.ch/orte-raeume/kirchgemeinden
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Traktandum 1: Begrüssung 
 

Die vorliegende Botschaft zur ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung ist ein 

Gemeinschaftswerk des Gesamtkirchenrates. Durch krankheitsbedingte Abwesenheit unserer 

Kirchmeierin Esther Birrer, wurde den Mitgliedern des Rates noch mehr bewusst, was auf dem 

Kirchmeieramt alles geleistet und gearbeitet wird. An dieser Stelle wünscht der Kirchenrat Esther Birrer 

von ganzem Herzen beste Genesung und alles Gute für die Zukunft. 

Erst im letzten Jahr hat der Rat hier informiert, dass künftig keine 

Rechnungskirchgemeindeversammlung stattfindet, ausser es werde das Referendum ergriffen. Auf 

Grund der Bauabrechnung, welche von der Versammlung zu genehmigen ist, musste der Rat eine 

ausserordentliche Rechnungsversammlung einberufen. 

Die Gesamterneuerungswahlen des Kirchenrates und der Rechnungskommission, sowie der Synode ist 

bereits Geschichte. Dank genügend engagierten Personen konnten alle Ämter in einer stillen Wahl 

bestätigt werden. 

Der Kirchenrat freut sich auf einen regen Austausch mit den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern an 

der Kirchgemeindeversammlung und wünscht allen einen schönen Frühling und bereits jetzt eine frohe 

Osterzeit. 

Kirchgemeindepräsident 

Albin Greber 

 
 

Traktandum 2: Jahresrechnung 2025 
 

Der Kirchenrat legt Rechenschaft über das vergangene Rechnungsjahr ab: 

 Die Jahresrechnung 2025 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 110`262.03, budgetiert 
war ein Aufwandüberschuss von CHF 22`645.00. Die Differenz zwischen Budgetierung und 
Rechnungsabschluss erklärt sich mit dem höher als prognostiziert geflossenen Lastenausgleich und 
den höheren Steuereinnahmen. 
 

 Die Steuereinnahmen 2025 basieren auf 0.45 Einheiten und sind mit einem Betrag von CHF 
136'664.23 deutlich über dem Budget eingegangen. Die Gründe dafür liegen in CHF 31'838.00 mehr 
ordentlichen Steuern, fast CHF 95'000.00 Nachträgen aus früheren Jahren und fast CHF 8'000.00 
aus Quellensteuern. Die Steuererträge 2025 budgetierte der Kirchenrat auf Grund von Angaben des 
Steueramtes in Willisau. 
 

 Der Anteil von Hergiswil an die Pastoralraumkosten (Lohn- und Verwaltung) belaufen sich auf 
CHF 117`553.50 gegenüber den budgetierten CHF 120`000.00. Dieser Anteil errechnet sich gemäss 
den im vereinbarten Kostenteiler festgelegten Faktoren und beträgt 13.49% der Gesamtkosten. 
 

 
 

Kontrollbericht des Synodalverwalters zur Rechnung des Vorjahres 
 
Der Bericht des Synodalverwalters zur Rechnung des Vorjahres wird den Stimmberechtigten wie folgt 
eröffnet;  
„Der Synodalverwalter der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 08. 
Oktober 2025 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).“ 
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2.1: Bestandesrechnung 2025 
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2.1: Laufende Rechnung 2025 (funktionale Gliederung) 
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2.1: Laufende Rechnung 2025 (Artengliederung) 
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2.2: Investitionsrechnung 2025 
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2.3: Finanzkennzahlen 
 
Zur Kenntnisnahme; die Berechnung und Entwicklung der Finanzkennzahlen im Überblick: 
 

Finanzkennzahlen Grenzwerte JR 2021 JR 2022 JR 2023 JR 2024 JR 2025 

Zinsbelastungsanteil II < 6 % -40.34% -21.63% -1.33% -3.47% -1.88% 

Kapitaldienstanteil 8-10% -30.43% -14.89% 1.15% 2.46% 2.63% 

Verschuldungsgrad <120 % -39.70% -40.10% -55.08% 23.95% 5.53% 

Nettoschuld pro Kopf < 500 -143 -170 -252 117 31 

Cashflow (+) / 
Cashdrain (-) 

 107`539 118`281 25’124 83’029 147’272 

Selbstfinanzierungsgrad JR 100% 109.81% 244.56% 118.12% 10.78% 476.00% 

Selbstfinanzierungsgrad Ø 5 J. 100 % 151.92% 143.69% 151.10% 47.11% 52.15% 

Steuerertrag pro Kopf  358 414 443 428 467 

 
 

 

2.4: Bericht und Antrag Rechnungskommission zur Rechnung 2025 
 

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der  

Kirchgemeinde Hergiswil b. Willisau  

Als Rechnungskommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung, 
Laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Anhang, gemäss § 46 Kirchgemeindegesetz) der 
Kirchgemeinde Hergiswil b. Willisau für das Jahr 2025 geprüft.  
 
Für die Jahresrechnung ist der Kirchenrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese 
zu prüfen.  
 
Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für 
Rechnungskommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung 
wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit 
angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung 
mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung 
der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die 
Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.  
 
Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchführung und der 
Jahresrechnung. Der Antrag des Kirchenrates zur Verwendung des Rechnungsergebnisses entspricht den 
gesetzlichen Bestimmungen.  
 
Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.  
 
Hergiswil b. Willisau, 16. März 2026 
 
Rechnungskommission Kirchgemeinde Hergiswil b. Willisau 
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Die Präsidentin: 
 

 
Isabelle Christen 
 
Die Mitglieder: 
 
 
Margrit Staffelbach-Wermelinger    Thomas Künzli-Arnet 
 
 

2.5: Abstimmung über Antrag Kirchenrat 
 
Antrag zur laufenden Rechnung, Bestandesrechnung und Investitionsrechnung 
 
Der Kirchenrat beantragt den Stimmberechtigten: 

- Die laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 110`262.03 zu genehmigen. 
- Die Bestandesrechnung mit einer Bilanzsumme per 31.12.2025 von CHF 1`583`167.57 zu 

genehmigen. 
 
 
 

Traktandum 3: Ergebnisverwendung 
 
Die Rechnung 2025 schliesst, infolge eines höher ausgefallenen und erhaltenen Lastenausgleichs und 
Mehrerträgen bei den Steuern, mit einem Ertragsüberschuss von CHF 110`262.03. 
Der Kirchenrat schlägt vor, den Ertragsüberschuss vollumfänglich ins Eigenkapital einfliessen zu lassen. 
 
 
Antrag zur Ergebnisverwendung 
Der Kirchenrat beantragt den Stimmberechtigten, den Ertragsüberschuss von CHF 110`262.03 zu 
genehmigen: 
- mit einer Einlage von CHF 110`262.03 ins Eigenkapital 
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Traktandum 4: Genehmigung der Bauabrechnung Kapelle Hübeli 
 

4.1 Präsentation Abrechnung 
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4.2 Stellungnahme und Antrag Rechnungskommission 
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4.3 Abstimmung über Antrag Kirchenrat 

 
Antrag zur Bauabrechnung 
 
Der Kirchenrat beantragt den Stimmberechtigten: 

- Die präsentierte Bauabrechnung zur Renovation der Kapelle zu genehmigen. 
 
 

Traktandum 5: Verabschiedung / Begrüssung 
 

Verabschiedung 
Baukommission 
Spendenteam 
 
Begrüssung neue Mitglieder 
Rechnungskommission 
Synode 
Kirchenrat 
 
 

Traktandum 6: Verschiedenes 
 
Anträge zu diesem Traktandum müssen schriftlich bis spätestens 10 Tage vor der Versammlung im 
Besitze des Kirchenrates sein. 
 
 
 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Senden Sie mir bitte einen detaillierten Ausdruck 

 Jahresrechnung 2025 

 Bauabrechnung Kapelle 

 

Name/Vorname _____________________________________________________________ 

Adresse _____________________________________________________________ 

PLZ/Ort _____________________________________________________________ 

 

Talon einsenden an: 

Kirchmeieramt, Dorfstrasse 20, 6133 Hergiswil 

 

Anfrage per Mail: 

kirchmeieramt.hergiswil@prrw.ch 

 

mailto:kirchmeieramt.hergiswil@prrw.ch

